
Das „Unheil“ gesetzlicher Erbfolge-

regelungen

Das „große Unheil“, das kein geringer als 

J. W. von Goethe den gesetzlichen Erbfol-

genregelungen beimaß, gilt in gewisser 

Weise auch für das 5. Buch des BGB, 

denn es hält lediglich vom Einzelfall los-

gelöste Hilfslösungen bereit. Diese Lö-

sungen entsprechen oftmals nicht dem 

Willen des Erblassers, sie werden von 

den Erben – nicht selten zu Recht – als 

ungerecht empfunden und sind daher 

ausgesprochen streitträchtig. Die ge-

setzliche Erbfolge ignoriert die persönli-

che Beziehung des Erblassers zu den ein-

zelnen Erben. Ferner bleiben Schenkun-

gen zu Lebzeiten an einzelne gesetzliche 

Erben bei der Erbauseinandersetzung 

unberücksichtigt, wenn nicht im Zeit-

punkt der Schenkung ausdrücklich die 

Anrechnung angeordnet wurde. Das 

größte „gesetzliche Unheil“ ist jedoch 

die Erbengemeinschaft. Sie ist der Sache 

nach eine auf Liquidation angelegte 

Zwangsgemeinschaft aller gesetzlichen 

Erben, bei der grundsätzlich alle Mitglie-

der an allen Maßnahmen mitwirken müs-

sen. Gerade bei heute immer öfter vor-

kommenden Patchwork-Familien verhin-

dern persönliche Spannungen und diver-

gierende Interessen eine einvernehmli-

che, somit die Zustimmung aller Mitglie-

der der Erbengemeinschaft erfordernde 

Auseinandersetzungsvereinbarung. 

Rechtsstreitigkeiten und Zwangsverwer-

tungsmaßnahmen mit zwangsläufigen fi-

nanziellen Verlusten sind die Folge. 

Verhindert werden können solche Konse-

quenzen nur durch ein sinnvoll gestalte-

tes Testament, in welchem lebzeitige Zu-

wendungen durch Vermächtnisse ausge-

glichen, erbrachte Leistungen vergütet 

und dem Erblasser wichtige Teilungs- und 

andere Anordnungen getroffen werden. 

Zudem dient die Ernennung eines Testa-

mentsvollstreckers nicht nur der Durch-

setzung des Erblasserwillens, sondern 

auch dem Erhalt des Familienfriedens. 

Kein Unternehmertestament: ein Ver-

säumnis mit verheerenden Folgen 

Verantwortungsbewusste, weitsichtige 

Unternehmer planen ihre Nachfolge früh-

zeitig und schaffen damit die Vorausset-

Kein Testament kann tödlich sein
Aspekte der Notwendigkeit des Unternehmertestaments
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Die grundgesetzlich garantierte Testierfreiheit nimmt der weitaus überwiegende Teil der 
Bevölkerung für sich in Anspruch, indem er kein Testament errichtet. Die Motive hierfür 
sind eher diffus: Verdrängung des Gedankens der Endlichkeit, Nicht-Loslassen-Können, 
Scheu vor familiären Konflikten, vor allem aber oft eine grundlegende Fehleinschätzung 
der Folgen der Untätigkeit. Der nachfolgende Beitrag von Dr. Ekkehard Hagedorn von der 
Kanzlei Haver & Mailänder zeigt zum einen, welche Erwägungen es grundsätzlich nahe 
legen, die Vermögensnachfolge – wenn nicht schon zu Lebzeiten – so in jedem Falle 
doch testamentarisch zu regeln und zum anderen, dass es das Ende eines (Familien-)Be-
triebes bedeuten kann, wenn dessen Inhaber keine Vorsorge getroffen hat.
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Dr. Ekkehard Hagedorn, 

ist seit 1980 als Rechts-

anwalt zugelassen und 

Partner der wirtschafts-

rechtlich ausgerichte-

ten Sozietät Haver & 

Mailänder. Aus seiner 

Tätigkeit im Bereich des 

Zivil- und Zivilprozess-

rechts hat sich schon 

früh der Schwerpunkt 

Erbrecht entwickelt. 

Seit vielen Jahren berät 

und vertritt er in Nach-

folgeangelegenheiten 

nicht nur Privatperso-

nen, sondern insbeson-

dere auch Unternehmen 

und Unternehmer. Au-

ßerdem ist er seit 2008 

Fachanwalt für Erb-

recht.

B & L Titelthema
Generationswechsel in Unternehmen
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zung, dass das Familienunternehmen in 

der nächsten Generation fortgeführt wer-

den kann. Laut einer Studie des Instituts 

für Mittelstandsforschung gehen knapp 

30 % der Unternehmen nicht an die zwei-

te Generation über, sondern werden 

stattdessen verkauft oder enden in Liqui-

dation oder Insolvenz. Ein wesentlicher 

Grund hierfür ist das Fehlen eines umfas-

senden Nachfolgekonzepts. Dieses um-

fasst anzupassende Eheverträge, Pflicht-

teilsverzichte und rechtzeitige Schen-

kungen in vorweggenommener Erbfolge 

ebenso wie die stufenweise Einführung 

und Beteiligung des Unternehmensnach-

folgers. Von strategischer Bedeutung 

sind zudem die Schaffung ausreichen-

den Privatvermögens zur Erfüllung liqui-

der Ansprüche im Erbfall, die passende 

Strukturierung des zu vererbenden Ver-

mögens im Hinblick auf erbschaftsteuer-

liche Belastungen sowie generell die An-

passung des Nachlasses an die beab-

sichtigte Erbfolgeregelung. Im Rahmen 

einer solchen ganzheitlichen Nachfolge-

konzeption, die sich aus psychologi-

schen, betriebswirtschaftlichen, rechtli-

chen und steuerlichen Komponenten zu-

sammensetzt, stellt das Unternehmer-

testament den letzten Baustein dar. Es 

bildet die letzte Schnittstelle zwischen 

dem Privatbereich des Unternehmers 

und dem Unternehmen. 

Wer als Unternehmer keine Vorsorge 

durch lebzeitige Nachfolgeregelungen 

getroffen hat, handelt unverantwortlich, 

wenn er nicht durch die Errichtung eines 

Testaments die Erbfolge in geordnete 

Bahnen lenkt. Kein Testament führt ins-

besondere bei mehreren gesetzlichen Er-

ben regelmäßig in ein Chaos und zur 

Existenzgefährdung des Unternehmens. 

Mit einer Erbengemeinschaft lässt sich 

ein Unternehmen nicht führen. Über die-

ser – im Zweifel von divergierenden Inte-

ressen beherrschten – Zwangsgemein-

schaft der Erben schwebt das Damokles-

schwert des jederzeitigen Auseinander-

setzungsanspruchs eines jeden Erben. 

Neben großem Streitpotenzial hinter-

lässt der – vielleicht plötzlich aus dem 

Leben gerissene – Unternehmer einen 

Scherbenhaufen. Liquidation oder 

(Not-)Verkauf führen zu einer Wertver-

nichtung, von den Auswirkungen auf Ar-

beitnehmer ganz zu schweigen. 

Das richtige Testament 

Gehört zum Nachlass ein Betrieb, ist des-

sen Überleitung auf einen Nachfolger 

durch Testament – hinter der vorwegge-

nommenen Unternehmensnachfolge – 

zwar nur die zweitbeste Lösung, aber 

dennoch eine Lösung, die bei durchdach-

ter Testamentsgestaltung den Fortbe-

stand des Unternehmens sicherzustellen 

vermag. 

Die im privaten Bereich gängige, aber 

auch dort oftmals ungeschickte Nachfol-

geregelung mittels eines Berliner Testa-

ments ist im betrieblichen Bereich wegen 

der Verdoppelung der Pflichtteilsansprü-

che und vor allem auch aus steuerlichen 

Gründen ein „Konstruktionsfehler“. Die 

Versorgung des Ehegatten, mit dem der 

Unternehmer tunlichst ehevertraglich ei-

nen modifizierten Zugewinnausgleich 

vereinbart hat, lässt sich mit testamenta-

risch angeordneten Vermächtnissen 

(Wohnungsrecht, Nießbrauch, Rente, 

etc.) darstellen. 

Will der Unternehmer seinen Betrieb tes-

tamentarisch auf eines seiner Kinder 

überleiten, kann er den Nachfolger zum – 

mit Vermächtnissen zugunsten der wei-

chenden Erben belasteten – Alleinerben 

bestimmen oder ihm das Unternehmen 

im Wege eines (Voraus-)Vermächtnisses 

zukommen lassen. In gewissen Grenzen 

ist es rechtlich zulässig, die Bestimmung 

des – vielleicht noch minderjährigen – 

Nachfolgers einem Dritten zu überlas-

sen. Wenn, wie häufig, das Unternehmen 

den weitaus überwiegenden Wert des 

Nachlasses darstellt, gilt es, für einen zu-

mindest teilweisen wertmäßigen Aus-

gleich liquiditätsschonende Abfindungs- 

und Ausgleichszahlungen vorzusehen. 

Besonderes Geschick ist umso erforderli-

cher, je weniger Privatvermögen zum 

Nachlass gehört. Insbesondere dann, 

wenn in diesen Fällen keine Pflichtteils-

verzichte der weichenden Erben vorlie-

gen, muss zur Vermeidung der Entzie-

hung (nicht vorhandener) Liquidität des 

Unternehmens auch eine (Minder-

heits-)Beteiligung der anderen gesetzli-

chen Erben in Betracht gezogen werden, 

selbst wenn damit die Gefahr der Zer-

splitterung der Kapitalanteile und der 

Mitspracherechte verbunden ist. Aber 

auch insofern lassen sich – etwa durch 

Änderung der Rechtsform – Vorkehrun-

gen treffen, um eine weitgehend unab-

hängige Unternehmensführung sicher-

zustellen. Stets ist bei allen Gestaltungs-

überlegungen das dem Erbrecht grund-

sätzlich vorgehende Gesellschaftsrecht 

zu berücksichtigen: Testament und Ge-

sellschaftsvertrag müssen somit aufei-

nander abgestimmt sein. 

Fazit

Selbst wenn die Neigung verbreitet ist, 

Nachfolgefragen „auf die lange Bank zu 

schieben“, gibt es gute Gründe, sich bei-

zeiten zumindest bewusstzumachen, ob 

und in welcher Hinsicht insofern Hand-

lungsbedarf besteht. Dabei geht es nicht 

nur um den Erhalt des Vermögens für die 

nächste Generation, sondern auch Vertei-

lungsgerechtigkeit und damit den Erhalt 

des Familienfriedens. Gerade bei komple-

xen Vermögens- und Familienverhältnis-

sen ist ein Testament – regelmäßig unter 

Einsetzung eines Testamentsvollstre-

ckers – dringend zu empfehlen. Ein Unter-

nehmer jedoch, der nicht schon zu Leb-

zeiten seine Nachfolge geregelt hat, han-

delt, da er die Existenz seines Unterneh-

mens gefährdet, unverantwortlich, wenn 

er keine testamentarischen Nachfolgere-

gelungen trifft. Die Praxis zeigt, dass 

nicht nur lebzeitige, sondern auch letzt-

willige Verfügungen im Unternehmensbe-

reich deshalb besonders komplex sind, 

weil nicht nur persönliche, sondern auch 

betriebliche, steuerliche und nicht zuletzt 

familiäre Umstände zu berücksichtigen 

sind. Nur durch eine sorgfältig abgewo-

gene Gestaltung lassen sich die Ziele si-

cherstellen, die der Unternehmer bezüg-

lich der Fortführung seines Unterneh-

mens in der nächsten Generation an-

strebt. Hat er zwecks Vorsorge für etwaige 

Unglücksfälle bereits in jungen Jahren ein 

Testament errichtet, sollte er von Zeit zu 

Zeit überprüfen, ob und inwieweit Anpas-

sungsbedarf gegeben ist. 
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Kein Testament führt insbesondere 
bei mehreren gesetzlichen Erben  
regelmäßig in ein Chaos und zur Exis-
tenzgefährdung des Unternehmens.


